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Sachverhalt und Anträge 

Die am 2. April 1981 eingegangene europäische Patentanmel-
dung 81 102 491.8 mit der Veröffentlichungsnurnmer 0 037 974 

ist am 26. September 1985 von der PrUfungsabteilung 042 zu-

rickgewiesen worden. 

Die ZurUckweisung wurde damit begrUndet, daB in bezug auf 
die Aufgabenstellung gemál3 der urspriinglichen Beschreibung, 

Seite 2, Zeilen 1 bis 5: 

"Dabei bésteht häufig die Forderung, daB der Unterdruck in 
der einen Walze auch dann noch wenigstens erhalten bleibt, 

wenn auf der anderen Walze die Bespannung gewechselt, d.h. 

die Saugöffnungen geöffnet werden." 

der am 21. Januar 1984 mit der neuen Beschreibungsseite 2. 

eingegangene Ersatz des Wortes "wenigstens" durch die Worte 

"zum Teil" eine Uber den Inhalt der Anmeldung in der ur-

sprUnglich eingereichten Fassung hinausgehende Anderung 

darstelle, die gemä3 Artikel 123 (2)EPU unzulässig sei. 

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin unter fristge-

rechter Entrichtung der GebUhr am 28. November 1985 Be-

schwdrde eingelegt, diese in einem am 30. Januar 1986 

eingegangen Schriftsatz begrUndet und dazu einen neuen 

Anspruch 1 eingereicht. 

In einer Mitteilung nach Art. 11 (2) VOBK wurde auf eine 
gemB Artikel 123 (2) EPU unzulássige Anderung in diesem 

neuen Anspruch 1, auf notwendige Kiarstellung der Aufga-

be und auf Bedenken bezUglich der erfinderischen Tätigkeit 

gegenUber dem im Recherchenbericht genannten Dokunient DE-B- 

1 065 271 (Dokument 1) hirigewiesen. 
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Es wurde mUndlich verhandelt. 

Die Beschwerdeftihrerin beantragt nunmehr die Aufhebung der 

ZurUckweisungsentscheidung und die Erteilung eines Patents 

aufgrund der in der mUndlichen Verhandlung Uberreichten 

Fassungen des Patentanspruchs 1 und der Beschreibungsseiten 

2 und 4. 

In der geltenden Beschreibungsseite 2 haben Zeilen 1 bis 5 
den der ZurUckweisungsentscheidung zugrundeliegenden Wort-
laut, wogegen Zeilen 14 big 19 nunmehr lauten: 

"Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-

de, eine verbesserte Aufspannvorrichtung für soiche Repro-

duktionsgeräte zu schaffen, bei der in der einen Waize noch 

ein genUgender Unterdruck erhalten bleibt, wenn auf der an-
deren Waize die Bespannung gewechselt, d.h. die Saugbffnun-

gen ge5ffnet werden." 

Der geltende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Aufspannvorrichtung für Reproduktiorisgeräte, weiche Auf-

nahineflchen für Vorlage und Aufzeichnungsträger aufweist, 

die mit durch Unterdruck beaufschlagten Sauglöchern verse-

hen sind, dadurch gekennzeichnet, daI3 

die Sauglöcher (11,21) der Aufnahmeflächen für Vorlage 

und Aufzeichnungsträger parallel an eine gemeinsame 

Vakuumleitung angeschlossen sind, und 

dal3 die Sauglcher (21) derjenigen Aufnahmefläche, de-

ren Sauglöcher gebffnet werden, Uber eine Drossel mit 

der Vakuumleitung verbunden sind. 
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3  T74/86 

Der Anspruch 2 ist auf Anspruch 1 rUckbezogen. 

VIII. Die BeschwerdefUhrerin trug in Bezug auf die beanstandete 
unzulässige Xnderung im wesentlichen das Folgende vor: 

Die von der PrUfungsabteilung alsnicht ursprUnglich of fen-
bart angesehene Aufgabe, daB der Unterdruck in der einen 

Waize bei Bespannungswechsel auf der anderen Waize zum Tell 
erhalten bleiben soil, ergebe sich aus dem auf Seite 4, 

Zeilen 4-11 dargeiegten Sachverhait, wobei der in Zeile 7 

offenbarte "noch genUgende Unterdruck" derart zu interpre-
tieren sei, daB die Bespannung der einen Waize bei Bespan-
nungswechsel auf der Waize angesaugt bleibe. 

EntscheidungsgrUflde 

	

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPfi; sie ist daher zulässig. 

	

2.1 	Der geltende Patentanspruch 1 ist gegentiber seiner ur- - 

sprUnglichen Fassung wie foigt abgeändert: Das erste kenn-

zeichnende Merkmai (a) wurde durch Einftigung des Wortes 

"parallel" vor "an eine gemeinsarne Vakuumleitung" präzi-

siert. Die Kammer istUberzeugt, daB der str6mungsmáf3ig 

paraflele Anschiul3 der Aufnahzneflächen für Vorlage iind Auf-

zeichnungsträger (11,21) an eirie gemeinsame Vakuumleituflg 
(3) vom Fachmann eindeutig der urspriinglichen Figur entnom-

men werden kann. Im zweiten kennzeichnenden Merkmal (b) 
wurden die Worte "einer der beiden Flächen" durch "derjeni 

gen Aufnahmefläche, deren Sauglöcher geôffnet werden" er-

setzt. Diese Festlegung der über eine Drossel anzu-

schlieBenden Aufnahmefläche 1st in der ursprUnglichen Be-

schreibung Seite 4, Zeilen 5-8 of fenbart. Ferner wurde im 
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Hinblick auf Regel 35 (13) EPiJ das Wort "Unterdruck" durch 
•svaku 1eitung •I ersetzt. 

Der Oberbegriff des Anspruchs 1 geht von einem in der Be-
schreibungseinleitung dargelegten Stand der Technik aus. 
Dieser Stand der Technik wurde von der BeschwerdefUhrerin 
in der mUndlichen Verhandlung ausdriicklich als a11gemein 
bekannt" bezeichnet. 

Der Anspruch 1 ist daher formell nicht zu beanstanden. 

2.2 Die Abänderung der expliziten Aufgabenangabe auf der der 
ZurUckweisungsentscheidung zugrundeliegenden Seite 2, Zei-
len 16 bis 18 von 'bei der der Unterdruck in der einen Wal-
ze auch dann noch zurn Teil erhalten bleibt' in bei der in 
der einen Waize noch ein genUgender Unterdruck erhalten 
bleibt" ist durch die ursprUngliche Beschreibung Seite 4, 

insbesondere Zeile 9 gedeckt. 

In der von der PrUfungsabteilung beanstandeten Xnderung des 
Wortes "wenigstens" in "zum Teil" auf Seite, 2, Zeile 3, 
sieht die Kammer eine rein sprachliche Kiarstellung eines 
Sachverhalts. Die Kammer ist 1berzeugt, dai3 der Fachinann 
zweifelsfrei und eindeutig aufgrund der ursprUnglichen ex-
pliziten Angabe auf Seite 2 in Zeilen 5 bis 19 in Verbin-
dung mit der Darlegung der Funktionsweise der anmeldungs-

gernäi3en Lösung auf Seite 4 in Zei].en 5 bis 11 erkennt, da 

das technische Ziel der vorliegenden Anmeldung darin be- 
steht, bei Verwendung nur eines Pumpenaggregats den durch 

Bespannungswechsel auf der einen Auflagefläche entstehenden 

Unterdruckabfall an der anderen Auflagefläche soweit zu 

mindern, daB der verbleibende Unterdruck genUgt, urn die 
dortige Bespannung fixiert zu halten. Zwar ist die von der 
PrUfungsabteilung unternommene Interpretation des ursprUng-
lichen Beschreibungstextes Seite 2, Zeilen 1 bis 5 - daB 
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beim Stande der Technik die Forderung bestUnde, den Unter- 

druck wenigstens konstant zu halten oder sogar noch zu 

vergröf3ern - sprachlich richtig, doch macht sie technisch 

keinen Sinn und findet in den weiteren Anmeldungsunterlagen 

auch keine StUtze. Denn beim Wechseln der Bespannung auf 

einer Walze ruhen beide Waizen, so daB es eines kleineren 

Unterdruáks zurn Festhaiten der Bespannung auf der anderen 

Waize bedarf als bei rotierenden Waizen und nicht "wenigs-

tens" eines gleichgrol3en. Dieser Sachverhalt kornmt auch in 

der Beschreibung Seite 4, Zeilen 5 bis 16 zurn Ausdruck, 

wenn einmal von einem "noch genUgenden" Unterdruck in der 

Waize 1 und ein andermal von einem "für den Betrieb nöti-

gen" Unterdruck, der dann in beiden Waizen gleich 1st, die 

Rede 1st. Im Ubrigen bezieht sich der Text auf Seite 2, 

Zeilen 1 bis 5, eindeutig auf den Stand der Technik, nicht 

aber auf die Erfindung selbst. Somit steilt die beanstan-

dete Anderung des Wortes "wenigstens" in "zum Teil" auch 

keine Xnderung dar, die die von der Anmelderin of fenbarte, 

dem Erfindungsgegenstand zugrundeliegende technische Ziel-

setzung berUhrt, sondern eine kiarstellende Arigleichung der 

Darsteliung des ailgemein bekannten Standes der Technik an 

diese Zielsetzung. Aus diesen GrUnden verletzt die genannte 

Anderung nach Auffassung der Kammer den Artikel 123 (2) EPU 

nicht. 

3. 	Neuheit 

3.1 In der ursprUnglichen Beschreibung 1st als Stand der Tech-

nik eine Aufspannvorrichtung für Reproduktionsgerte ange-

geben, weiche Aufnahmefiächen für Vorlage und Aufzeich-

nungsträger aufweist, die mit durch Unterdruck beaufschlag-

ten SauglBchern versehen sind. Es besteht kein AnlaB, an 

dem Bekanntsein dieser Vorrichtung vor dem Prioritätstag zu 

zweifein. Im Unterschied zuzn Anspruch 1 handelt es sich urn 

eine Aufspannvorrichtung, die mit je einern unabhrigigen 
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Pwnpsystem für die zu wechselnde und für die festzuhaltende 
Bespannung, d.h. mit insgesamt zwei Pumpsystemen, arbei-
tet. 

 

3.2  Aus Dokument (1), insbesondere Figuren 1 und 2 nebst dazu-. 
geh5riger Beschreibung, ist eine Aufspannvorrichtung für 
Reproduktionsgeräte bekannt, weiche eine Aufnahmef1che 
(10) fUr Aufzeichnungsträger (Spaite 7, Zeilen 19, 20) 
aufweist, die mit durch Unterdruck beaufschlagten Saugth-
chern (12) versehen ist, weiche an eine gemeinsame Vakuum-
leitung (46) angeschlossen sind. Diese bekannte Vorrichtung 
weist im Gegensatz zur beanspruchten Vorrichtung nur eine 
Aufnahmefiäche auf, die in einen zentralen rechteckförmigen 
Bereich (26) und weitere, diesen rahinenförmig umgebende Be-
reiche (28, 30) unterteilt ist. Jeder Bereich ist einer 
Kammer zugeordnet. Die Kammern sind Uber DurchbrUche (32), 

die mit je einem Schieberventil (34) verschlieBbar sind, 
zur Anpassung an das Format des Aufzeichnungsträgers mit-
einander verbunden. Die bekanriten Aufnahmeflächenbereiche 
sind ferner nicht parallel sondern in Reihe hintereinander 
mit der gemeinsamen Vakuurnleitung verbunden. 

 

3.3  Dokurnent (2), d.i. GB-A- 1 454 226, insbesondere Figuren 1 
und 2 nebst Beschreibung, beschreibt keine Aufspannvorrich-
tung sondern ein Vakuumverteiiersystem für volles Vakuuin 
und Teilvakuum (Seite 1, Zeilen 55, 56), bei dem eine an 

eine Pumpe (1) angeschiossene Verteilerkainmer (3) sowohi 
öffnungen für ZufUhrungsleitungen (4) fUr das voile Vakuum 
aufweist als auch Uber eine Drossel (6) mit einer Koppel-
kammer (8) verbunden ist, die ibrerseits eine ZufUhrungs-

leitung (17) für das Teilvakuum aufweist und Uber ein durch 

Zwischenkammern (10) fUhrendes Leitungssystem (9a...9d) 
mit dem Aul3endruck verbunden ist. Bei diesem Verteilersys- 
tern wird die GrBl3e des Teilvakuums durch die Gröl3e des 
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Drosseldurchmessers (Fig. 3) oder durch die Zahl der Zwi-
schenkamniern (10) eingestellt. Dazu kann jede Zwischenkarn-
mer zur Variation tiber ein Ventil (ha, hib, lic) auch di-
rekt mit dern Aul3endruck verbunden werden. Urn das Teilvakuumn 

unabhngig von Druckschwankungen konstant zu halten, die 
durch die Vollvakuumverbraucher (an 4) entstehen, wird die 
Zu- und Ausstr6mung der Koppelkammer (8) so eingestehlt, 

dal3 die Drosseiwirkung der Drossel (6) stets für eine kon-
stante, in der Nähe der Schallgeschwindigkeit liegende Aus-
strömungsgeschwindigkeit aus der Koppelkamrner sorgt (Sei-

te 2, Zeilen 52 bis 79). 

3.4 Die weiteren, nicht in das Verfahren eingefUhrten Druck-

schriften des Recherchenberichts liegen vorn Arimeldungsge-

genstand weiter ab. 

3.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu (Artikel 54 

EPU). 

4. 	Erfinderische Ttigkeit 

4.1 Ausgehend vom Stand der Technik nach der Beschreibung ver-

bleibt dem Anrneldungsgegenstand als Aufgabe, eine Aufspann-

vorrichtung für Vorlagen und Aufzeichnungsträger zu schaf-
fen, die mit nur einem Pumpsystem auskornmt und die Bespan-

nung auf einer der Auf1agef1chen auch dann fixiert, wenn 

auf einer anderen Auflagefläche die Bespannung gewechselt 

wird. 

Diese Aufgabe ergibt sich ohne weiteres aus der Praxis. Es 

liegt im generellen Rationalisierungsbestrebefl des Fach-

manns, bei den aligemein bekannten AufspannvorriChtuflgefl 

anstelle von zwei Punipen nur eine Pumpe zu verwenden. Bei 

einer derartigen, naheliegenden RationalisierungSmal3nahme 

stBI3t der Fachmann zwangsläufig whrend der praktischen Er-
probung auf das Problem, dai3 die Bespannung von der anderen 
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Aufnahrnefläche abfällt, falls die Saugleistung der verwen-
deten einen Pumpe unzureichend ist. 

4.2 Urn zur anrneldungsgemBen Lösung der Aufgabe zu gelangen, 
muI3 der Fachmann zwei Schritte verwirkiichen, und zwar: 

die Sauglbcher der Aufnahrneflächen für Vorlage und 
Aufzeichnungstrger parallel an eine gemeinsarne Va-
kuumleitung anschliel3en und 

die Sauglbcher derjenigen Aufnahmefläche, deren Saug-
löcher ge6ffnet werden, Uber eine Drossel mit der Va-

kuumleitung verbinden. 

Die Kammer vertritt die Auffassung, daB die Kombination der 
beiden Schritte a) und b) für den Fachmann nicht naheliegt. 

Der Stand der Technik gibt keinerlei Anregung, den Unter-

druckabfail bei Bespannungswechsel an einer Auflagefläche 
nicht mehr mit einem gesonderten Pumpsystem abzufangen, 
sondern zunächst dessen übergreifen von seinem Entstehungs-
ort auf andere Teile der Aufspannvorrichtung zu drossein 
und nach dem Bespannungswechsel Uber die Drossel allmählich 
den für den Betrieb notwendigen Unterdruck wiederherzustel 
len, ohne daB dabei der Unterdruck einer str6mungsmä3ig pa-

rallel angeschiossenen Auflagefiche seine Fixierungswir-

kung verliert. 

4.2.1 In Dokument (1) sind die mit den anmeldungsgemäl3en Auflage-

fiächen vergleichbaren Oberfiächen der bekannten Kammern 
(26, 28) nicht parallel zueinander sondern in Reihe hinter-
einander an die Vakuumleitung (46) angeschlossen. Deswei-
teren ist (1) weder explizit noch implizit zu entnehmen, 

daB der die beiden Kanirnern verbindende Durchbruch (32) eine 
Drosseiwirkung ausUben soil, denn das dem Durchbruch Uber-
lagerte Schieberventil (34) wird nur in semen zwei End-
stellungen verwendet. Der Durchbruch ist also entweder you 

01575 



9 	 T 74/86 

gebffnet, urn in beiden Kammern zur Fixierung der gleichen 
Bespannung einen hinreichenden Ansaugdruck zu gewährlei-

sten, oder er 1st geschlossen, urn bei einemkleineren Be-
spannungsforrnat Uberfli.issige 1nsaugöffnungen von der Vaku-

umleitung vol1stndig abzutrennen. 

4.2.2 In dem aus Dokument (2) bekannten Verteilersystem ist das 
mit der Aufnahmeflche mit Bespannungswechsel vergleichbare 
bekannte schwankende Vakuum (im Verteiler 3 mit AnschluB-
rohren 4) direkt und das mit der Aufnahmefläche mit auf-
rechtzuhaltender Bespannung vergleichbare konstant zu hal-
tene Vakuum iibereine Drossel. (6) in Reihe mit dem Vertei-
ler 3 an die Vakuurnleitung angeschlossen. Es liegen also 

andere Verhältnisse vor wie bei der anmeldungsgemäl3en Auf-

spannvorrichtung, bei der das schwankende Vakuurn Uber eine 

Drossel mit der Vakuumleitung verbunden ist. Da in (2) die 

bekannte Drossel (6) die Wirkung hat, Uber eine konstante 

AusstrBmungsgeschwindigkeit ein Teilvakuuzn konstant zu hal-

ten, gibt sie dem Fachmann nur die Anregung, eine DUse mit 

konstanter Ausströmungsgeschwindigkeit zu verwenden, urn den 

Durchschlag von Tinterdruckschwankungen auf die Hochdruck-

seite der DUse zu vermeiden. Die bekannte Drossel (6) regt 

den Fachmann hingegen nicht an, mit einer Drossel einen Un-

terdruckabfall auf den Entstehungsort zu begrenzen, urn eine 
mit der Unterdruckseite der Drossel verbundene Kammer gegen 

Druckschwankungen zu schUtzen. Dazu mUl3ten in (2) die An-
schlul3rohre (4) nicht direkt sondern Uber Drosseln mit der 
Verteilerkanuner (3) verbunden sein. Die von der PrUfungsab-

teilung in ihrem Bescheid vom 18. Juli 1983 mit der Drossel 
des Anraeldungsgegenstandes verglichenen Ventile (ha, hib, 

hic) haben keine druckstabilisierende Wirkung sondern stel-

len nur die GrBI3e des Teilvakuurns em (Seite 2, Zeilen 85-

98). 

4.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher auf einer er- 

finderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU. 
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5. 	Der Patentanspruch 1 ist damit gewhrbar (Artikel 52 (1) 

EPU). 

6. 	Der abhängige Arispruch 2 1st auf eine besondere AusfUh- 
rungsform der Vorrichtung nach Anspruch 1 gerichtet und ist 

deshaib ebenfalls gewährbar. 

Entacheidungs forme 1 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Entscheidung der PrUfungsabteilung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen mit der 
Auflage, ein Patent auf der Grundlage der folgenden Unter-

lagen zu erteilen: 

Patentanspruch 1 und geänderte Beschreibungsseitefl 2 und 4, 

jeweils Uberreicht in der mind1ichen Verhandlung vom 

7. April 1987; 
Patentanspruch 2, Beschreibungsseiten 1, 3, 5 und Zeich-

nungsblatt 1/1 gem13 verbffentlichter Arnneldung Nr. 

0 037 974. 

Der Geschäftsstelleflbeaflite 	Der Vorsitzende 

Rückerl 
	 Lederer 
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